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Die für uns relevante Quintessenz:

Zitat

Dürfen Lehrerinnen/Lehrer private DVDs, Filme und CDs im Unterricht zeigen?

Es kommt darauf an, ob es sich dabei um eine öffentliche Wiedergabe handelt. In
diesem Fall muss der Urheber bzw. der Rechtsinhaber grundsätzlich damit
einverstanden sein, d.h. diese Nutzung vertraglich gestatten. Wenn es sich nicht um
eine öffentliche Wiedergabe handelt, braucht man auch keine Zustimmung des
Rechtsinhabers. Wann eine Wiedergabe öffentlich ist, richtet sich nach § 15 Abs. 3 UrhG
und ist stets unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls zu
entscheiden. Nach der Kommentarliteratur sind Wiedergaben im
Schulunterricht innerhalb des engen Klassenverbandes fast immer nicht
öffentlich; Schulveranstaltungen der ganzen Schule oder größerer Teile
davon dagegen in aller Regel öffentlich. Der Rechtsausschuss des Deutschen
Bundestages ist anlässlich der Urheberrechtsnovelle von 1985 davon ausgegangen,
dass eine Wiedergabe von Aufzeichnungen urheberrechtlich geschützter Werke im
Schulunterricht keine öffentliche Wiedergabe ist. Soweit es sich um eine öffentliche
Wiedergabe handelt, darf ein Werk ohne Zustimmung des Rechtsinhabers nur dann
vorgeführt werden, wenn die Voraussetzungen des § 52 UrhG erfüllt sind. Die
öffentliche Vorführung eines Filmwerkes ist auch danach immer nur mit Zustimmung
des Rechtsinhabers zulässig.
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